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Öffentliche Bekanntmachung gem. § 36b SächsGemO 
 
 
Aufgrund § 34 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) hat die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Wasser/Abwasser Bornaer Land am 19. September 2023, mit Beschluss-Nr.: 15/09/23 VV, den Jahresabschluss 2022 
beschlossen. Die Jahresabschlussprüfung erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co.KG, Richard-
Wagner-Straße 1, 04109 Leipzig, nach §§ 317 ff. HGB, in Verbindung mit § 32 SächsEigBVO unter Einbeziehung der zu Grunde 
liegenden Buchführung und des Lageberichtes und nach § 53 HGrG, unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards IDW PS 720. 
Die örtliche Prüfung erfolgte durch den Wirtschaftsprüfer René Biermann, Haydnstraße 21, 01309 Dresden, nach § 105 und § 106 
SächsGemO. 
 
Gemäß § 34 Abs. 2 SächsEigBVO wird dieser hiermit bekannt gegeben und liegt zu den Öffnungszeiten ab 09. Oktober 2023, in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land, Blumrodapark 6, 04552 Borna, an sieben Arbeitstagen 
öffentlich aus. 
 

„Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2022 des  
Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land“ 

 
 

1.1 Bilanzsumme gesamt:   125.405.544,17 € 
 
davon Trinkwasser:      77.664.248,34 € 
davon Abwasser:      47.741.295,83 € 
 
 
davon entfallen auf Aktivseite auf 
 
- das Anlagevermögen gesamt:  118.167.089,93 € 
davon Trinkwasser:      73.366.740,38 € 
davon Abwasser:      44.800.349,55 € 
 
- das Umlaufvermögen:       7.188.289,46 € 
davon Trinkwasser:        4.250.946,41 € 
davon Abwasser:        2.937.343,05 € 
 
- Rechnungsabgrenzungsposten:           50.164,78 € 
davon Trinkwasser:             46.561,55 € 
davon Abwasser:               3.603,23 € 
 
 
davon entfallen auf die Passivseite auf 
 
- das Eigenkapital gesamt:     55.358.075,76 € 
davon Trinkwasser:      32.410.761,36 € 
davon Abwasser:      22.947.314,40 € 
 
- die Investitionszuschüsse gesamt:   24.665.034,39 € 
davon Trinkwasser:      13.381.142,59 € 
davon Abwasser:      11.283.891,80 € 
 
- empfangene Ertragszuschüsse gesamt:      9.213.412,61 € 
davon Trinkwasser:         6.055.983,74 € 
davon Abwasser:         3.157.428,87 € 
 
- die Rückstellungen:        2.400.319,39 € 
davon Trinkwasser:        2.021.052,23 € 
davon Abwasser:           379.267,16 € 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
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- die Verbindlichkeiten:     33.755.818,20 € 
davon Trinkwasser:      23.782.424,60 € 
davon Abwasser:        9.973.393,60 € 
 
- Rechnungsabgrenzungsposten:           12.883,82 € 
davon Trinkwasser:             12.883,82 € 
davon Abwasser:                      0,00 € 
 
1.2 Jahresergebnis gesamt:          794.496,47 € 
davon Trinkwasser:         - 298.903,87 € 
davon Abwasser:         1.093.400,34 € 
 
1.2.1 Summe der Umsätze und Erträge:   17.079.909,30 € 
davon Trinkwasser:      10.655.127,07 € 
davon Abwasser:        6.424.782,23 € 
 
1.2.2 Summe der Aufwendungen gesamt:   16.285.412,83 € 
davon Trinkwasser:      10.954.030,94 € 
davon Abwasser:        5.331.381,89 € 

 
 
Gemäß dem „Beschluss der Verbandsversammlung vom 19. September 2023 zur Verwendung des Jahresgewinnes aus dem 
Wirtschaftsjahr 2022 des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land, Beschluss-Nr.: 16/09/23 VV, wird der Jahresge-
winn in Höhe von 794.496,47 Euro aus dem Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt verwendet: 
- im Betriebszweig Trinkwasser wird der Verlust in Höhe von 298.903,87 Euro auf neue Rechnung vorgetragen und  
- im Betriebszweig Abwasser wird der Gewinn in Höhe von 1.093.400,34 Euro auf neue Rechnung vorgetragen“. 
 
gez. Schramm 
Verbandsvorsitzender 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co.KG hat dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Zweck-
verbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land, Borna, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 am 14. 
August 2023 in Leipzig den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
An den Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land, Borna, 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land, Borna, - bestehend aus Bilanz zum 
31. Dezember 2022 und der Gewinn- Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus ha-
ben wir den Lagebericht des Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land, Borna, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Freistaates Sachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2022 sowie 
seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Freistaates Sachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEig-
BVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreterin für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Freistaates Sachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbandes 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit des Zweckverbandes zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
des Zweckverbandes abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
des Zweckverbandes zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckver-
band seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses ingesamt einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Leipzig, 14. August 2023 
 
Ebner Stolz GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
 
gez. Thorsten Sommerfeld  gez. Daniel Preißler 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 
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In der nachfolgenden öffentlichen Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Verbandsversammlung am 19. September 2023  
DS-Nr.: 15/09/23 VV 
Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2022 des ZBL 
 
DS-Nr.: 16/09/23 VV 
Verwendung des Jahresgewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2022 des ZBL 
 
DS-Nr.: 17/09/23 VV 
Entlastung des Verbandsvorsitzenden für das Wirtschaftsjahr 2022 
 
DS-Nr.: 18/09/23 VV 
Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Leipzig, zur Durchführung der Prüfung des 
Jahresabschlusses 2023 mit Verlängerungsoption für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 und 2025 gemäß Ausschrei-
bung 
 
DS-Nr.: 19/09/23 VV 
Bestellung des Wirtschaftsprüfers René Biermann, Dresden zur Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 
2023 bis 2025 nach §§ 105 und 106 Abs. 1 SächsGemO gemäß Ausschreibung 
 
DS-Nr.: 21/09/23 VV TW 
Ermächtigung des Verbandsvorsitzenden für Kreditumschuldungen für den Betriebsteil Trinkwasser i.H.v. 7.320.000,00 Euro 
bei fälliger Zinsanpassung für das Jahr 2024  
 
DS-Nr.: 22/09/23 VV AW 
Ermächtigung des Verbandsvorsitzenden für Kreditumschuldungen für den Betriebsteil Abwasser i.H.v. 1.332.000,00 Euro 
bei fälliger Zinsanpassung für das Jahr 2024 

 
 

 
 
 
 

 
 
Mit der Bekanntmachung des Landratsamtes Leipzig über die Genehmigung der 8. Änderungssatzung i.d.F. vom 18.09.2018 
zur Verbandssatzung des ZBL i.d.F. vom 08.11.2005 im Sächsischen Amtsblatt, Ausgabe Nr. 52, am 27.12.2018 erfolgen die 
öffentlichen Bekanntmachungen im Sinne der Verordnung über die Form kommunaler Bekanntmachungen (KomBekVO) und 
ortsüblichen Bekanntgaben, sofern keine abweichenden Rechtsvorschriften bestehen, durch elektronische Veröffentlichung 
im Amtsblatt des ZBL auf dessen öffentlichem Onlineportal unter www.zbl-borna.de. Darüber hinaus ist das Amtsblatt in ge-
druckter Form im Verwaltungsgebäude, Blumrodapark 6, 04552 Borna erhältlich. 
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